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CBAM-Schutzmodell für die industrielle Wertschöpfungskette von Ammoniak  

CBAM-KOMPENSATIONSMODELL 

CBAM-Produkte, wie z.B. Ammoniak, haben nach derzeitiger Ausgestaltung des CBAM 
keinen ausreichenden Schutz ihrer nachgelagerten industriellen Wertschöpfungskette 
sowohl im EU-Binnenmarkt als auch im Export. Die global gehandelten Produkte der 
nachgelagerte Wertschöpfungskette des Ammoniaks verlieren durch den Einbezug des 
Ammoniaks in das CBAM ersatzlos jeden Carbon-Leakage-Schutz, mit der Folge von 
Carbon Leakage und Ripple-Effekten auf die dem CBAM unterliegenden 
Grundprodukte. 

 

Vorschlag für ein Kompensationsmodell   

Der Vorschlag orientiert sich an der Vorgehensweise und Wirkung der 
Strompreiskompensation, die eine finanzielle Entlastung von der Belastung indirekter 
CO2-Bepreisung im Strom darstellt und seit 2013 in der EU beihilferechtlich 
implementiert und WTO-konform ist. 
Der vorgeschlagene Mechanismus adressiert sowohl das Downstreamproblem im 
Binnenmarkt als auch im Export. Das Modell ist in erster Linie auf Ammoniak und seine 
Wertschöpfungskette anwendbar. Die Anwendung auf andere Produkte müsste geprüft 
werden (z.B. Wasserstoff). 
 
Begünstigte Sektoren: 

• industrielle Weiterverarbeiter von Ammoniak (unabhängig davon, ob das 
verarbeitete Produkt exportiert wird oder im Binnenmarkt vertrieben wird) 

• Hersteller von Ammoniak und nur deren exportierter Ammoniak (vorbehaltlich der 
Einführung eines separaten und effektiven Exportmodells) 

 
Berechnungsformel für den Kompensationsbetrag in Euro: 
 
CBAM-Faktor × Ammoniak-Benchmark gemäß EU-ETS 1 × CBAM-Preis × Menge 

des exportierten oder weiterverarbeiteten Ammoniaks 
 
Für die Anwendung des Mechanismus ist ein Nachweis erforderlich, dass Ammoniak 
industriell genutzt wurde.  
 
Zum Verständnis: Beispiele für Downstream-Produkte auf Basis von Ammoniak: 

• Nylon und alle Fasern und Kunststoffe auf Nylonbasis 
• Methionin: Zusatzstoff für Tierfutter (essentielle Aminosäure) 
• Toluoldiisocyanat (TDI): chemischer Grundstoff zur Herstellung von 

Polyurethanen, die z.B. die Basis für flexible Schaumstoffe sind 
 

 



                                           

                                              
                                               
               

Seite 2 von 2 

  
                 

                      

[internal] 

Vertikale Scopeerweiterung des CBAM bietet keine 

Lösung 

Eine Aufnahme weiterer Produkte entlang der Wertschöpfungskette des Ammoniaks 
führt nicht zum erhofften Schutz vor Carbon Leakage, sondern lediglich zu einer 
Ausweitung der bürokratischen Anforderungen des CBAM auf alle Marktbeteiligten, die 
diese CBAM-Produkte in die EU importieren bei gleichzeitig unzureichendem Carbon-
Leakage-Schutz. Denn praktisch werden Importeure versuchen, den CBAM-Kosten zu 
entgehen, indem sie leicht weiterverarbeitete Produkte importieren, die nicht im CBAM-
Anwendungsbereich enthalten sind. D.h. wichtige Konkurrenten aus anderen 
Weltregionen werden immer wieder in die Lücken stoßen und aufwändige 
Nachjustierungen notwendig machen, die immer neue Produkte mit umfangreichen 
Berichtspflichten ins System befördern. In diesem Spiel wird der Carbon Leakage-
Schutz immer einen Schritt zu spät kommen. Diese Drittstaaten-Konkurrenz, die keine 
EU-Emissionshandelskosten trägt, schwächt so die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten 
hiesigen nachgelagerten Wertschöpfungskette von CBAM-Produkten. 

Aus diesem Grund spricht sich der VCI auch gegen eine horizontale Ausweitung des 
CBAM auf weitere Chemieprodukte aus und fordert ausreichenden Carbon Leakage-
Schutz, für die Produkte und ihre Wertschöpfungsketten, die bereits im CBAM sind, da 
wir eine Abschaffung des CBAM (aus unserer Sicht die beste Lösung) derzeit für 
politisch nicht durchsetzbar halten. 
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